
Philosophische Fakultät

Herbstsemester Frühjahrssemester Herbstsemester Frühjahrssemester Herbstsemester Frühjahrssemester

Mobilitätsfenster Mobilitätsfenster

P: Pflichtmodul – WP: Wahlpflichtmodul – W: Wahlmodul – Zahl: Anzahl ECTS Credits

Modulgruppe: Einführung in die slavische Sprach-
und Literaturwissenschaft

Grundlagen der 
slavistischen Litera-
turwissenschaft (P 6)

Wissenschaftliches 
Arbeiten (P 3)

Grundlagen der 
slavistischen Sprach-
wissenschaft (P 6)

Osteuropa 
interdisziplinär (P 3)

Modulgruppe: Spracherwerb
Modulgruppe: Sprachvertiefung

Mind. 3 ECTS Credits nach freier Wahl aus allen Modulgruppen des Programms

Modulgruppe: Spracherwerb

Grundstufe 2
(WP 6)

Grundstufe 1
(WP 6)

Mittelstufe 1
(WP 6)

Mittelstufe 2
(WP 6)

Modulgruppe: Sprachwissenschaft 
Modulgruppe: Literaturwissenschaft: Geschichte, Kontext, Wissen
Modulgruppe: Literaturwissenschaft: Analyse, Poetik, Rhetorik

Modul(e) nach Wahl 
(WP oder W 6)

Modul nach Wahl 
(WP oder W 6)

Mit Vorkenntnissen: 
Mittelstufe 1
(WP 6)

Mit Vorkenntnissen: 
Mittelstufe 2
(WP 6)

2 Module der 
Sprachvertiefung 
(WP oder W, je 3)

2 Module der 
Sprachvertiefung 
(WP oder W, je 3)

Modulgruppe: 
Wissenschaftliches 
Argumentieren

Schriftliche Arbeit 
Sprach- oder Literatur-
wissenschaft (WP 3)

Slavische Sprach- und Literaturwissenschaft
Bachelor Minor-Studienprogramm 60 ECTS Credits
Mustercurriculum

Das Mustercurriculum zeigt eine von verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie Ihr Studium planen können. Es bildet ein Vollzeitstudium mit einer Studiendauer von 6 Semestern 
ab. In der Major-/Minor-Kombination (insgesamt 180 ECTS Credits) erwerben Sie pro Semester ungefähr 30 ECTS Credits. Sie können pro Semester auch eine geringere Anzahl ECTS 
Credits erwerben. Dann verlängert sich Ihre Studiendauer dementsprechend.
Das Major-Studienprogramm Slavische Sprach- und Literaturwissenschaft kann im Herbst- oder im Frühjahrssemester begonnen werden. Die Sprachkurse auf Niveau Grundstufe 1 
(ohne Vorkenntnisse) beginnen jedoch nur im Herbstsemester.

gültig ab 1. Februar 2025
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